
Ersatzerklärung für die Gewährung von «de minimis»-Beiträgen im Sinne von Art. 47 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445

Der Unterfertigte:
	ABSCHNITT 1 –  Meldedaten Inhaber/in/gesetzlicher/e Vertreter/-in des Unternehmens

	Inhaber/in / gesetzlicher/e Vertreter/-in des Unternehmens 
	Name und Nachname 
	geboren am
	in der Gemeinde
	Prov

	
	
	
	
	

	
	Wohnsitzgemeinde
	PLZ
	Straße
	Nr.
	Prov

	
	
	
	
	
	

	
	Steuernummer
	

	
	
	


in der Funktion als Inhaber/in/gesetzlicher/e Vertreter/-in des Unternehmens:
	ABSCHNITT 2 –  Meldedaten des Unternehmens 

	Unternehmen 
	Name/Firmenbezeichnung 
	Rechtsform
	

	
	
	

	Rechtssitz 
	Gemeinde
	PLZ
	Straße
	Nr.
	Prov

	
	
	
	
	
	

	Daten des Unternehmens
	Steuernummer
	MWST-Nummer

	
	
	

	
	
	Kleines Unternehmen             
Mittleres Unternehmen  
Großes Unternehmen            


Mit Bezug auf den Antrag um den Zuschuss auf die Rentenversicherungsbeiträge der Bauern, Halb- und Teilpächter des Herrn/der Frau
	ABSCHNITT 3 –  Meldedaten des/der Antragstellers/in *(NUR auszufüllen, falls andere Person als Inhaber/in/gesetzlicher/e Vertreter/-in des Unternehmens)

	Antragsteller
	Name und Nachname 
	geboren am
	in der Gemeinde
	Prov

	
	
	
	
	

	
	Wohnsitzgemeinde
	PLZ
	Straße
	Nr.
	Prov

	
	
	
	
	
	

	
	Steuernummer 
	

	
	
	


Mit Bezug auf die gesetzlichen Bestimmungen
	Bestimmungen
	Titel:
	Bezugsdaten des Genehmigungsaktes 
	Veröffentlicht im Amtsblatt der Region 

	
	Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter
Neue Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 „Familienpaket und Sozialvorsorge“

Verordnung über die Verwaltungsverfahren betreffend die übertragenen Befugnisse auf dem Gebiet der ergänzenden Sozialvorsorge der Region

	Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7
Dekret des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L

Dekret des Landeshauptmanns vom 16. Mai 2017, Nr. 18
	Nr. 32 ord. Beibl. vom 4. August 1992
Nr. 25 vom 4. Juni 2008

Nr. 21 vom 23. April 2017




Für die Genehmigung der «de minimis»-Beiträge laut Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013, (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 352 vom 24.12.2013, Seiten 9-17),

Unter Berücksichtigung der folgenden Verordnungen der Kommission:

· Verordnung Nr. 1407/2013 – allgemeine de minimis-Verordnung 
· Verordnung Nr. 1408/2013 de minimis im Bereich Landwirtschaft
· Verordnung Nr. 717/2014 de minimis im Bereich der Fischerei 

· Verordnung Nr. 360/2012 de minimis DAWI
Der/die Antragssteller/in ist darüber INFORMIERT, dass nicht der Wahrheit entsprechende Angaben und gefälschte Unterlagen gemäß den Artikeln 75 und 76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28.12.2000, Nr. 445 (Einheitstext der Gesetzesbestimmungen und sonstigen Vorschriften im Bereich der Verwaltungsunterlagen) strafrechtlich verfolgt werden können und den Widerruf der Beiträge aufgrund einer Falscherklärung zur Folge haben
ERKLÄRT
Abschnitt A – Art des Unternehmens 
( Dass das Unternehmen weder kontrolliert wird noch selbst, andere Unternehmen direkt oder indirekt, kontrolliert; 
( Dass das Unternehmen die folgenden Unternehmen mit Rechtssitz in Italien, auch indirekt kontrolliert:
	Daten des kontrollierten Unternehmens

	Unternehmen 
	Name/Firmenbezeichnung
	Rechtsform

	
	
	

	Rechtssitz
	Gemeinde
	PLZ
	Straße
	Nr.
	Prov

	
	
	
	
	
	

	Daten des Unternehmens
	Steuernummer
	MWST-Nummer

	
	
	


· Dass das Unternehmen, auch indirekt, von den folgenden Unternehmen mit Rechtssitz in Italien, kontrolliert wird:
	Daten des Unternehmens, welches das Antragstellende Unternehmen kontrolliert 

	Unternehmen 
	Name/Firmenbezeichnung
	Rechtsform

	
	
	

	Rechtssitz
	Gemeinde
	PLZ
	Straße
	Nr.
	Prov

	
	
	
	
	
	

	Daten des Unternehmens
	Steuernummer
	MWST-Nummer

	
	
	


Abschnitt B – Einhaltung des Höchstbetrages
1) Dass das Geschäftsjahr (Steuerjahr) für das Antragstellende Unternehmen am _______________ beginnt und am ____________ endet.
· 2.1 – Dass dem Antragstellenden Unternehmen im laufenden Steuerjahr und in den beiden vorangegangenen Steuerjahren KEINE „DE MINIMIS“-BEIHILFE gewährt worden ist, auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen zu Fusion/ Übernahme oder Aufspaltung;
· 2.2 - Dass dem Antragstellenden Unternehmen im laufenden Steuerjahr und in den beiden vorangegangenen Steuerjahren DIE FOLGENDEN „DE MINIMIS“-BEIHILFEN, auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen zu Fusion/ Übernahme oder Aufspaltung, gewährt worden sind; 
	
	Unterneh-men, dem  de minimis gewährt worden ist 
	Beitrags-gewährende Körperschaft 


	Gesetzlicher/verwaltungsmäßi-ger Bezug, der die Vergünsti-gung vorsieht 
	Art und Datum der Beitragsgewäh-renden Maßnahme 
	EU VO de minimis
	 Höhe des “de minimis”- Beitrages
	Davon der Tätigkeit des Sraßen-güterver-kehrs zuge-rechnet 

	
	
	
	
	
	
	gewährt
	liqui-diert

	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	INSGESAMT
	
	
	



Abschnitt C – Bereiche, in denen das Unternehmen tätig ist 
· Dass das Antragstellende Unternehmen nur in den wirtschaftlichen Bereichen tätig ist, die für die Finanzierung zuschussfähig sind;

· Dass das Antragstellende Unternehmen auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen tätig ist, es aber über ein geeignetes System verfügt, welches die Trennung der Funktionen und die Unterscheidung der Kosten gewährleistet;
· Dass das Antragstellende Unternehmen auch im Bereich des Straßengüterverkehrs tätig ist, es aber über ein geeignetes System verfügt, welches die Trennung der Funktionen und die Unterscheidung der Kosten gewährleistet;
Abschnitt D – Bedingungen für die Kumulierung 
· Dass in Bezug auf dieselben «zuschussfähigen Kosten» das Antragstellende Unternehmen KEINE anderen staatlichen Beihilfen erhalten hat.
· Dass in Bezug auf dieselben «zuschussfähigen Kosten» das Antragstellende Unternehmen die folgenden staatlichen Beihilfen erhalten hat: 
	n.
	Beitragsgewäh-rende Körperschaft 


	Gesetzlicher/verwal-tungsmäßiger Bezug, der die Vergünstigung vorsieht
	Art der Beitragsgewährenden Maßnahme
	Freistellungsverord-nung (entsprechender Artikel) oder Entscheidung der EU Kommission

	Beihilfenintensität 
	Betrag, der auf die Kostenpo-sition und auf das Projekt angerech-net wird  

	
	
	
	
	
	zuschussfähig
	angewandt
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	INSGESAMT
	
	
	



Abschnitt E – Informationen Privacy

	Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016

Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE), Kanonikus Michael Gamper Straße, Nr. 1, Landhaus 12, 39100, Bozen, E-Mail: aswe.asse@provinz.bz.it PEC:  aswe.asse@pec.prov.bz.it. 

Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der ASWE sind folgende: Andrea Avanzo, Email: a.avanzo@inquiria.it; PEC: inquiria@pec.it
Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne von dem Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7, dem Dekret des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L und dem Dekret des Landeshauptmanns vom 16. Mai 2017, Nr. 18 angegeben wurden. 

Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor pro tempore der ASWE an seinem Dienstsitz. 

Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.

	Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgenden anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: das Büro Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen, SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogenen Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln. 

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden, wie von den einschlägigen Rechtsvorschriften gefordert.
Rechte der betroffenen Person: gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. 

Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp. zur Verfügung. 

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen. 

 Der/die Erklärende hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen.


Unterschrift
(der/die Inhaber/in/gesetzlicher/e Vertreter/-in des Unternehmens)
________________________________
� den tatsächlich liquidierten Saldobetrag angeben, wenn dieser niedriger ist als der gewährte Betrag, und /oder den Betrag angeben, der dem Antragstellenden Unternehmen zugewiesen wurde im Falle von Aufspaltung und /oder der Betrag, der dem abgetretenen Unternehmenszweig zugewiesen wurde. 


� Die Bezugsdaten der Verordnung angeben oder der Entscheidung der Kommission, mit welcher die notifizierte Beihilfe genehmigt worden ist.





4

